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Unterricht wie man die ans dem Wasser qezos.enen oder erMm Menschen
wieder zu sich selbst bringen, und ihr Leben erhalten könne.

Eingang.
Die Liebe, welche eine jede Regierung natürlicher

Weist zu den Ihrigen trägt, und die derselben ist-
den in ihren Augen theuer macht, wird sich allemal
angelegen seyn lassen, so viel möglich ist, den Leuten
die Vorurtheile zu benehmen, die durch die Verab-
fäumung geschwinder Hülfe, eines Menschen Leben
in Gefahr fez,«, das hätte können errettet werden.

D.a nun der Mensch in verschiedenen solchen Zu.
Wen sich befinden kan, so wird man hier die behö«
rige Anweisung zu seiner Rettung geben.

Schon unterm yten Iulii :?6x. hat die Hohe
Landes Obrigkeit öffentlich kund thun lassen, daß der
LaiOmann hier in einem irrigen Wahn stehe, wann
er glaube, es sey nicht erlaubt, den ertrunkenen oder
erwürg>en Personen alsobalb bevzuspàgen, «nd
Wir wiederholen es auf ein frisches, daß keire Obrsg-
Zeitliche Ordnung vorhanden ist, die solches verbietet.

I. Von-den Erèruànm.
Bey den ertrunkenen Menschen, die keinen Athe-m

holen, keinen Puls in den Adern haben, kalt sind,
und kei e Empfindung zeigen, bleibt dennoch öfters
einige Hofnung zur Wiàaufêunft, die man nicht
versäumen muß, da mit gebührenden Anstalten öf.
bers ein Leben gerettet werden in dem widrigsten
Ausga, ge aber kein Schaden geschehen kan. Wie
dann seil wenigen Iahren, durch vie voy eister gut-
thätigen Gesellschaft zu Amsterdam, auf die Rettung
der Ertrunkenen gesezlen Preise, allein bey zwevhun«
derr Menschen wieder zum Leben gebracht worden
sind; die sonst bey der ehemaligen Verabsäumung
aller Hülfe, todt gchieben seyn würden.

Man hat dreyerley zu besorgen, wann das im Was-
,ser unterdrükte Leben wieder angefachet werden soll»

Erstlich; Man muß die stillstehende, und meh-
rentheils mit Schaum angefüllte, Lunge reinigen,
und zum athemholkn bringen. Zweytens; Man
muß die Empsiàmg wieder herstellen. Drittens;
Das Blut in Bewegung ftzen.

i. Die erste dieser Bemühungen, verdient den
Vorzug: weil fle am geradesten der Ursache des To-
des entgegen geht. Man muß also in dm Mund
des aus dem Wasser gezogenen Menschen,, eine krum-
me Rohre, wie man zum Aufblasen in der Anato-
mie, oder in der Chirurgie zum Wasser abzapfen
aus der Blase braucht, nur hier mit einer weitern
Rohre, etwas hinter der Zunge anbringen, und
Mtt aller Gewalt darmblasew Eine gerade Röhre

kan M Noth, doch etwas miàr bequem dienen.
Mit einem Blasebalg ist die Hülfe kräftiger. Bloß
hiermit tanmian ein halb erstvrbenes, und erwürg-
tcs Thier, fast allem-zl wieder zum Leben dringen.
Der geringste Anfang eines Athemhotens, soll M
Aufmnntorung dienen, Mit die er Hülfe anzuhalten;
die auch nach einem langen Aufenthalt in einem
Sodbruiinen kräftig gewesen ist; Man muß aber
auch mehr als eine Stunde und bis zwey Stunden
und drüber anzuhalten sich m»t veàiessen lassen.
Sorgfältig muß man aber vermeiden, daß man
den Ertrunkenen nicht, wie bis hieher üblich ge-
Wesen ist aus den Kopf stüze, welches sehr gxfähr.
llch ist, Auch das Rollen auf einem Fasse hat nicht
den geringsten Nuzen.

2. Eine Bewegung in dem halb erstorbeuen Leib
zu erweken, hat man seit 8 Iahren gefunden. daß
das bequemste Mittel ist, ein Tabak-Ctystier m den
After beyzubringen. Es geschiehet solches würklich
mit einer jeden Röhre, aber weit kräftiger mit der
Sprize, die man hier in der Insul hat, und deren
Gebrauch sehr leicht ist. Man entkleidet den Er-
trunkenen, nimmt alle Bande am Hals und an den,
Kmen weg, legt ihn auf die Seite, stekt ihm die
Rohre m den After, legt auf die dabey angebrachte,
kleine Glutpfanne einige glühende Kohlen, und dar.
auf Tabak; blaset mit dein Blasebälge diese Kohlen
bestandig an? auf daß das Feuer nicht ausgehe:
und alss dringt der Dampf von sich selber aus der
Glutpsanne in das Eingeweid. Man hält eine
Stunde lang, und auch länger, mit dieser Hülfs-
Mstung an, die oft sehr «pst zu nchken anfängt,
und erkennt das wiederkommende Leben am gelin-
den Geräusche in dem Leibe, wonach man dann
mit mehrerer Hofnung fortfährt, an dem Verun»
ginnen zu arbeiten.

z. Da aber die Lunge bey diesem Zufalle àmal mit Blut angefüllt ist, so ist zu befürchten, der
Mensch, der schon einige Lebenszeichen von sich ge-
geben hat, werde dennoch in der Nacht, oder sonst
bald sterben; welches oft, und zumal erfolget, wann
Blut in dem Schaume ist, der die Luftröhre an-
füllt: Diesem Unglük vorzukommen, muß man dem
Blute, so bald Man ein Leben vermerket, wiederum
einen freyen Lauf verschaffen, welches zwar von
einem geschikien Chirurgs à kräftigsten durch die

Oefnung der Halsader geschieht, aber dennoch mit
der Oefnung einer Ader am Arme auch mit Nuzen
Vorgenommen wird. Die Aderlässe hat auch wohl
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àm dm Kranken gerettet. Wann der Ms und
der Uîhcm wiedergekommen ist, so wird wenig mehr
erfordert? als die Wärme, ein warmes Bett, und von
Zeit zu Zeit etwas warmes Getränke, wie Thee.

II. Von den Erwürgten.
Manfoll den Erstiktm oder Erwürgten den Strik

üosfchnetden, ihm alle Bande an Knie und Hals ab-

nehmen, ihn selbst in cm warmes Bett legen, ihm
eine Ader, und jwar wo möglich am Hals öfnen, à
die Luströhre, wie eben angezeigt worden? Lust ein«

blasen, und auch das Tabak - Clystier anbringen.
Da wo das Seil oder die Schnur eingeschuitten

hat und die Haut sehr oft tief verwundet ist, müs«

ftn alsobald Tücher in Eßig, oder Brandtenwein,
oder aber nur im Wasser mit Salz, getunkt, auf.
gelegt werden; und es ist auch viel daran gelegen,
daß man dem Erwürgten seinen Kopf, der zum hau.
gen beständig bereit ist, genugsam unterstüze.

Alle Mittel sind aber vergebens, wann das Gemk
gebrochen, welches gar leicht zu erkennen ist, weil
der Kopf wanket, und keine Festigkeit mehr hat.

III. Bey erstiktm Personen.
Man erstikt gemeiniglich vom Kohlendampfe,

wovon unterm H. V. besonders wird gchandlet wer-
den; sonst aber auch in Bergwerken, von einem
schädlichen Schwaden (Dunst): Vom Gestank er.^
öfneter Gräben und Cloaken; oder von dem stören
einer latig eingeschlossen gewesenen Luft in einem
Sode, oder Keller. Das vornehmste Mittel ist,
die Verunglükten geschwind auszukleiden, und ih-
nen nichts am Leibe zu lassen, das sie im geringste«
drängen könnte; alsdann dieselben an die freye Luft
zu bringen, ihnen die Nase, Augen und Schläfe
mit starkem Eßig, oder mit andern geistigen Was.
kern, so wie man dergleichen zuerst an der Hand
hat, zu reiben, und alles sorgfältig auszuweichen,
was nur im geringsten den Umlauf des GeblütS
hindern oder hemmen könnte.

Daher ist es sehr schädlich, starke Bewegungen
mit den Verunglükten vorzunehmen, oder sie auf
dem Rüken liegen, und den Kopf unterWerts hängen
zu lasftn. Sondern sie müssen auf die eiue Seile,
und mit dem Kopf etwas hoch gelegt, und nur ge«
lind bewegt werden; jedoch, ohne daß man sie un.
ter den Armen ergreife, noch ihnen etwas eingebe,
in so lang das Athemholen, und daS Hinunter,
schlingen nicht hergestellt ist.

Es kann hier auch nicht übergangen werden, von
einer Gattung des Erstikens zu reden, die darin»

besteht, wann etwas im Hals steken bleibt, oberm
die Luftröhre fällt. In dem lczten Fall, hustet der
Kranke sehr stark. Er erstikt, wann das hineinge,
fallene sehr groß ist : verfällt aber in eine Lungen-
sucht, wann es klein ist, und die Luftröhre nicht
ganz anfüllt. Man giessct zwar dem Kranken Milch,
fusses Mandeln - Oliven. Lein - Levat - oder NO
Oel ein. In schweren Fällen aber, und da keine

Hülfe zureicht, wann man dabey aber einen erfahr-
mn Wundarzt bey der Hand hat, öfnet man die

Luftröhre nut einer eigenen Operation, die man
broiiLliàmis nennt, wovon wir aber hier nichts
sagen können, als daß bey geschehenem Unglük,
eines gefchiktm Wundarztes Hülfe ohne einige»
Verzug solle gesucht werden.

Ist die Rede von einem Knochen, einem Stük
Flessch- einer Gräte, oder einem andern, im
Schlund, und nicht in der Luftröhre, ftekende»

Körper, so ist die Gefahr so groß und ss eilen»
nicht. Man soll aber auch in diesem Falle sogleich
einen Wundarzt kommen lassen, der denn mit einer
kleinen Zange, oder mit einem Stüke Schwamin,
den man an einem Stäbe aus Fifchbein befestiget,
das im Schlunde stckenbe herausziehen kann.

I V. Erfrorne >,

soll man hingegen nicht plöziich zum Feuer legen, so«,

dern trachten, sie nach und nach zu erwärmen, und ih,
ren Leib mit geflossenem Eiß, Schnee, oder mit Leim
wand reiben, welcher im kalten Wasser getunkt ist.

V. Betreffend die Glut und Rohlen dtk
man in verschlossenen Gemächern

anzündet.
Es ist nichts so unvorsichtig, als sich mit einem

Kohlenfeuer einzufchliessen, da man doch die Gefahr
weiß, welcher man auSgestzt ist, dabey das Lebe»

zu verlieren. Ohngeachtet der vielen UnglüksfäD
haben die Menschen von dieser Unvorsichtigkeit sich

noch nicht gebessert; deswegen hierfür auch eimze

Anweisung zu geben nöthig ist.
Bor allem andern, muß man bey einem solche»

Vorfall, Thür und Fenster öfnm, damit die freye

Luft wieder spielen könne.
Der Kranke soll sogleich entkleidet, an die freye

Luft gebracht, auf die Seite, und der Kopfübersiri
gekehrt, gelegt,und vermittelst des Blasebalges, in der

angegebenen Machine, oder auch mit einer Röhre,
ihm Luft in Mund und Nase geblastn werden.

Die geschwindeste Hülfsleistung ist bey dem allem

dennoch diese: Daß man des Patienten Leib, best«,
ders



dcrs das Gelicht, und die Brust, mit einem Eimer
voll frischem Wasser beschulte, und mil diesem Be-
giessen und Bcsprizen eine Zeit lang fortfahre.

Kömmt der Veninglükte dann wieder zur Em-
plindung, so müssen die Schläfe, die Nase, und die

Augen, mit Eßig gerieben werden. Nach diesem

aber, soll man ihn ohne Verzug an ein Ort dringen,
wo man Feuer hat, und wo man ihn in einiger
Entfernung von demselben auögellrekt hält, und
fortfährt, ihn mit frischem Wasser zu begiessen,
bis er völlig wieder zu flch selbst gekommen ist.

Dennznmal hört man mit dwftm Begiessen auf,
nähert den Kranken allmählig dem Feuer, und legt
ihn in ein warmes Bett, giebt ihm Brühen, ein

halbes Glas Eßig, etwas Salmiac-Geist, oder et-
was starken Brandtenwein ein.

Aber von schnellerer Würkung ist es allerdings,
gleich eine Ader zu öfnen, und zu den bey den Er.
trunkenen angegebenen reizenden Mitteln zu schrei-

ten, auch des Tabakrauchs sich zu bedienen.

Wir versehen Uns demnach, daß niemand mehr
die nöthige Hülfe verweigern, oder verhindern wer-
be, die Versuche zur Rettung der hier benannten
Verunglücken vorzunehmen. Wann aber flch je.
mand weigerte, einen solchen Körper in sein Haus
aufzunehmen, oder wann ein Arzt, Schärerund
Apotheker seine Hülfe ausschlagen würde ; so werden
alle diejenigen, die ander verab,äumten Rettung des

Berunglükten einigen Antheil haben möchten, die
Ungnade der Obrigkeit zu erwarten haben, die eine

Mche Unbarmherzigkeit nach flch ziehen muß.

Gegeben den -6ten Brachmonat 1776.
Canzley Bern»
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Es ist Mnhghrn. des Sanität Raths der Stadt
vnd Respublic Bern höchst angelegen, daß die
durch den Druk bekant gemachten Unterricht evt.
daltenen Mittel, zur Rettung der ertrunkenen, er.
Akten und erwürgten Personen, würklich ange«
wandt, und nach dem Beyspiel anderer Städte
«nd Länder, in Uebung gebracht werden mögen,
Lie sind also geneigt ihrerseits durch eine angemes.
sine Aufmunterung, alles beyzutragen, was eine
se gesegnete Wirkung erzielen kam

In dieser Absicht wird nun jedermann bekant ge.
wacht, daß bemelt Mehghrn. von Oberkeits wegen,
eine Belohnung von Zwölf Cronen für einen jeden
«retteten Menschen versprechen, wenn auch schon
nese vorgenommene Bemühung fruchtlos ablaufen

würde, so werden Sie dennoch für dwcmgewoM^
Arbeit Sechs Cronen für einen jeden Verungtüttm
auszahlen lassen, an dem alles mögliche versucht
worden seyn wird, ihn wieder zum Leben zu bringen z

es soll auch diese Belohnung unter den Hilfleisten-
den, in dem Verhältnisse vertheilt werden, wie fle-.
sich dabey werden hervorgethan haben.

Vorzüglich werden aus diesem versprochenen Gel«
de bedacht werden diejenige», die auf die erste
Nachricht, einen solchen ertrunkenen, erstikten ode?
mvürgtm Menschen beygesprungcn st»d, denselben^
an ein sicheres Ort gebracht, und eine Stube samt
einem Bette darzu gegeben haben, und thätig an
seiner Auflebung gearbeitet. Jnsbesonders verdient
auch der Arzt, Schärer und Apotheker, welcher sich
sogleich Angefunden, und durch feine Wissenschaft^
Hilf geleistet hat, eine gebührende Belohnung.

Bey der Anzeige dieser eine Belohnung nach sich
ziehenden Bemühungen, wird erfordert, daß alle Um-
stände, die gebrauchten Mittel, die verwendet?
Zeit, der Name und das Alter des Berunglükten,
der Erfolg der Cur, fleißig und genau, angezeigt,
und durch eine oder durch mehrere beeidigte Perso«-
neu bescheinet werde.

Zu diesem Ende sind von der, bey diesem Unter»-
richt abgezeichneten Machine, als Muster auf fol»
gende Weise zum allgemeine» Gebrauche einige ver»-
theilt worden.

Im Deutschen Theil Mrghrm Lande
ist eine zu Erlach, und eine zu Büren, für daS
Seeland. Eine nach Arburg, eine nach Königs,
seiden, und eine nach Wangen, für das Aergäu;
wie auch eine nach Trachselwald, für das Emmea-
thal; eine nach Interlaken, und eine nach Th«n„
für das Oberland, verlegt worden.

Im Welschland dann
eine nach Morste und eine nach Jferten.

Wobev zur Nachricht dienet, daß eine solche Ma-
chine, in der Hauptstadt vom Hr. König im Com.
mercienhaus in einem sehr billichen Preis verfertiget,
und dieselbe aufs höchste Fünf Cronen kosten wird.

Mehghrn. die Sanität. Räthe erwarten auch
noch von der Mildthätigkeit der übrigen Stadt und
Gemeinden, in Ihrer Gnaden Landen, so an Ms«
sen und Wasseren liegen, daß sie flch diese Machine
anschaffen, und die Mittel bey der Stelle haben
werden, indem alle diese Unkosten und Bemühun«
gen, in Betrachtung der Wohlthat, eines Wen«
scheu Leben gerettet zu haben, weder für allzukost«
bar noch für allzumühsam anzusehen find. Geben
den à Herbstmonat ,77s»

Noch
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